
    Verwaltungsgemeinschaft 
          Aiterhofen 

 
                                       Gemeinde Aiterhofen      Gemeinde Salching 

                      
               
 
 

Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer 
an mich glaubt wird leben, auch wenn er 

stirbt.  
                             Joh. 11,25 

 
 

Der Tod trifft uns meist überraschend. 
Trotz der Trauer gibt es viele Dinge zu erledigen. Folgende 

Hinweise mögen dazu eine kleine Hilfe sein. 
 

Feuerwehr / Rettung / Notarzt - 112 
 
 

1. Hausarzt verständigen 
 

2. Bestattungsinstitut informieren (beliebig) 
 

3. Unterlagen für Bestattungsinstitut 
Personalausweis oder Reisepass und folgende Papiere: 
- ledig: Geburtsurkunde 
- verheiratet: Heiratsurkunde 
- verwitwet: Heiratsurkunde und Sterbeurkunde vom 

Ehepartner 



- geschieden: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, 
Scheidungsurteil 

- Einwanderer: beide Geburtsurkunden, Heiratsurkunde, evtl. 
Sterbeurkunde, Registrierschein, Aufnahmebescheid, 
Bescheinigung über Namensänderung, jeweils Original und 
Übersetzung 

- Graburkunde (falls vorhanden) 
- Rentenbescheid, Gesundheitskarte der Krankenkasse (falls 

diese Abmeldungen vom Bestatter übernommen werden 
sollen)  

 
 

4. Friedhofsverwaltung – Grabstätte aussuchen! 
  Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen 
  Straubinger Straße 4, 94330 Aiterhofen 
  09421/9969-10, -11 
  Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr, Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr 
 
 

Für die Beisetzungen auf den Friedhöfen der Gemeinden Aiterhofen 
und Salching ist das Bestattungsinstitut D. Fischer e.K., Inh. Klaus Lanzl 
zuständig. 

 
Bestattungen D. Fischer e.K., Inh. Klaus Lanzl 
 

 Büro Straubing:  Büro Oberpöring:   
     Landshuter Str. 66  Wallersdorfer Straße 1 
     09421/10028  09937/903381 
 
 Büro Schwarzach 
 Bayerwaldstraße 11 
 09962/8329880 
 www.bestattung-straubing.de / fischer@bestattung-straubing.de 
 


